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Eigenpension und Erwerbstätigkeit

Wenn Sie eine Eigenpension* beziehen und eine 
Erwerbstätigkeit ausüben, beachten Sie folgende 
Informationen:

Das Wichtigste im Überblick

Welche Auswirkungen eine Erwerbstätigkeit auf 
den Pensionsbezug hat, hängt von der jeweiligen 
Pensionsart ab.

Alterspension
•	 Neben dem Bezug einer Alterspension ist die 

Ausübung einer die Pflichtversicherung be-
gründenden Erwerbstätigkeit uneingeschränkt 
möglich.

•	 Für die eingezahlten Pensionsversicherungsbei-
träge ermitteln wir einen Zuschlag – den beson-
deren Höherversicherungsbetrag. Dieser wird 
zusätzlich zur Pension ausgezahlt.

•	 Wir berechnen den besonderen Höherversiche-
rungsbetrag, indem wir die Summe der geleis-
teten Beiträge mit einem bestimmten Faktor 
vervielfachen. Das Sozialministerium hat diesen 
Faktor nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen festgelegt.

•	 Dieser Betrag gebührt ab dem Kalenderjahr, 
das dem Kalenderjahr der Aufnahme der Er-
werbstätigkeit folgt. Für jedes weitere Kalen-
derjahr der Erwerbstätigkeit wird der besonde-
re Höherversicherungsbetrag im Folgejahr neu 
berechnet.

•	 Wir können den besonderen Höherversiche-
rungsbetrag erst dann berechnen, wenn der 
endgültige Einkommensteuerbescheid vorliegt 
und die Beiträge für dieses Jahr bezahlt sind.

 
Langzeitversichertenpension, Korridor- und 
Schwerarbeitspension
•	 Die Pension fällt mit dem Tag weg, wenn

	→ Ihre Erwerbstätigkeit eine Pflichtversiche-
rung in der Pensionsversicherung nach dem 
ASVG, GSVG/FSVG oder BSVG auslöst, 

	→ Ihr Monatsverdienst höher als die ASVG-
Geringfügigkeitsgrenze (551,10 Euro,  
Wert 2026) ist oder

	→ Ihre Bezüge als öffentlicher Mandatar (z. B. 
Bürgermeister) den monatlichen Grenzbe-
trag von 5.700,79 Euro (Wert 2026) über-
steigen.

•	 Auch wenn Sie eine Urlaubs- oder Kündigungs-
entschädigung nach der Beendigung eines Ar-
beitsverhältnisses beziehen, können wir keine 
Pension auszahlen.

•	 Eine Pflichtversicherung in der Pensionsversi-
cherung aufgrund eines landwirtschaftlichen 
Betriebs ist zulässig, wenn der Einheitswert des 
Betriebs nicht höher als 2.400 Euro ist.

•	 Wenn Sie die Erwerbstätigkeit beenden, zahlen 
wir die Pension wieder aus.

•	 Bei Erreichen des Regelpensionsalters (65 Jahre 
für Männer, 60 Jahre für Frauen**) gebührt die 
Pension als Alterspension. Dabei werden die 
zusätzlich erworbenen Versicherungszeiten au-
tomatisch berücksichtigt und die Alterspension 
zum neuen Stichtag neu berechnet. Jeder Mo-
nat, in dem die Pension weggefallen ist, erhöht 
die Pension:

	→ Langzeitversichertenpension und Korridor-
pension um 0,55 Prozent

	→ Schwerarbeitspension um 0,312 Prozent.
•	 Neben dem Pensionsbezug bis zum Regelpen-

sionsalter noch erworbene Beitragszeiten auf-
grund einer Bewirtschaftung eines land(forst)
wirtschaftlichen Betriebes mit einem Einheits-
wert von 1.500 bis zu 2.499,99 Euro führen nach 
der derzeitigen Rechtslage später zu keinem 
höheren Pensionsanspruch.

 
Achtung Kleinunternehmer bei Umwandlung Ihrer 
Pension in eine Regelalterspension
•	 Sie beziehen laufend eine Langzeitversicherten-

pension, Korridor-, Schwerarbeitspension
•	 Sie sind als Kleinunternehmer (Einzelunterneh-

mer mit Gewerbeberechtigung oder Arzt) von 
der Kranken- und Pensionsversicherung ausge-
nommen

•	 Sie erreichen das Regelpensionsalter

PENSION

*   Eigenpensionen sind Leistungen, die aus eigenen  
     Versicherungsansprüchen entstehen (z.B. Alterspension).

Achtung:
Eine Teilpension geht zum Regelpensionsalter 
nicht automatisch in eine Alterspension über. 
Möchten Sie die volle Alterspension ab diesem 
Zeitpunkt erhalten, müssen Sie einen neuerlichen 
Antrag stellen.

** Für Frauen geboren ab 01.01.1964 wird das Pensionsalter begin-
nend mit 01.01.2024 stufenweise um jeweils sechs Monate pro 
Halbjahr angehoben. Für Frauen geboren ab 01.07.1968 gilt das 
65. Lebensjahr als generelles Regelpensionsalter.
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Für die Erfüllung der Kleinunternehmerregel dürfen 
die Jahreseinkünfte aus der selbständigen Tätigkeit 
6.613,20 Euro (Wert 2026) und die Jahresumsätze 
55.000 Euro nicht übersteigen. Das gilt auch für das 
Kalenderjahr, in dem Sie das Regelpensionsalter 
erreichen. Andernfalls fällt die Langzeitversicher-
tenpension/Korridorpension/Schwerarbeitspension 
rückwirkend weg.

Beispiel:
•	 Vollendung des 65. Lebensjahres am 14.05.
•	 Umwandlung der Langzeitversichertenpension 

in eine Regelalterspension mit 01.06.
•	 Einkünfte von Jänner bis Mai als Kleinunterneh-

mer 3.000 Euro
•	 Einkünfte von Juni bis Dezember 8.000 Euro
•	 Gesamteinkünfte in diesem Kalenderjahr 

11.000 Euro
	→ Rückwirkender Wegfall der Langzeitversi-

chertenpension von Jänner bis Mai, da die 
Jahreseinkünfte höher als 6.613,20 Euro 
(Wert 2026) sind.

	→ Keine Auswirkung auf die Regelalterspension 
ab 01.06.

Teilpension 
Ihre Teilpension fällt vor Erreichen des Regelpensi-
onsalters* weg, wenn Sie
•	 die festgelegte reduzierte Arbeitszeit in mehr als 

3 Kalendermonaten innerhalb eines Kalender-
jahres durchschnittlich um mehr als 10 Prozent 
überschreiten oder

•	 wegen einer selbständige Erwerbstätigkeit 
pflichtversichert sind (ausgenommen eine 
Pflichtversicherung nach dem BSVG bis zu ei-
nem Einheitswert von 2.400 Euro) oder mit einer 
nicht pflichtversicherten Tätigkeit ein monatli-
ches Einkommen über der Geringfügigkeitsgren-
ze von 551,10 Euro (Wert 2026) verdienen oder

•	 Ihre monatlichen Bezüge aus einem öffentlichen 
Mandat (z.B. Bürgermeister) den Grenzbetrag 
von 5.700,79 Euro (Wert 2026) übersteigen.

Wir zahlen die Teilpension wieder aus, wenn die 
Wegfallgründe nicht mehr vorliegen.

Ist Ihre Teilpension weggefallen, wird sie zum Mo-
natsersten nach Erreichen des Regelpensionsalters 
neu festgestellt. 

Eine Teilpension geht zum Regelpensionsalter nicht 
automatisch in eine Vollpension über. Möchten Sie 
Ihre Vollpension erhalten, müssen Sie einen neuen 
Antrag stellen. 

Erwerbsunfähigkeitspension 
•	 Neben dem Bezug einer Erwerbsunfähigkeits-

pension ist eine Erwerbstätigkeit grundsätzlich 
zulässig.

•	 Wird eine zulässige Erwerbstätigkeit weiter 
ausgeübt oder nach dem Pensionsanfall eine Er-
werbstätigkeit aufgenommen, dann wird ein Teil 
des Einkommens auf die Pension angerechnet 
(Meldepflicht innerhalb von 7 Tagen!).

•	 Sind die Einkünfte höher als 551,10 Euro (Wert 
2026) im Monat oder bewirtschaften Sie einen 
Betrieb mit einem Einheitswert von mehr als 
3.200 Euro, wird eine Anteilspension ausbezahlt, 
auf die ein Teil der Einkünfte angerechnet wird. 
Bei einem Einkommen als öffentlicher Man-
datar (z.B. Bürgermeister) gilt als monatliche 
Einkommensgrenze 5.700,79 Euro (Wert 2026). 
Anzurechnen sind bei einem Gesamteinkommen 
(Pension ohne Höherversicherung plus Bruttoer-
werbseinkommen) von
über 1.599,99 bis 2.400,09 Euro	 30 %
über 2.400,09 bis 3.199,99 Euro	 40 %
über 3.199,99 Euro und mehr	 50 %
der Einkommensteile, die den jeweiligen 
Grenzbetrag übersteigen, aber nie mehr als 
das Erwerbseinkommen oder 50 Prozent der 
Pension.

•	 Bei Erreichen des Regelpensionsalters (65 Jahre 
für Männer, 60 Jahre für Frauen*) können wir 
Ihre Leistung in eine Alterspension umwandeln. 
Dafür ist eine gesonderte Antragstellung erfor-
derlich. Mit dem Monatsersten nach Antragstel-
lung wird die Alterspension neu berechnet. Nach 
Umwandlung der Erwerbsunfähigkeitspension 
in eine Alterspension kann jede Erwerbstätigkeit 
ohne Auswirkungen auf die Alterspension aus-
geübt werden.  

Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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*	 65 Jahre für Männer, für Frauen geboren ab 01.01.1964 
wird das Pensionsalter beginnend mit 01.01.2024 stufen-
weise um jeweils sechs Monate pro Halbjahr angehoben. 
Für Frauen geboren ab 01.07.1968 gilt das 65. Lebensjahr 
als generelles Regelpensionsalter.


